
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/4/19 88/01/0181
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1989

Index

23/04 Exekutionsordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §78 Abs1;

BVwAbgV 1983 TPA3;

EO §294a Abs3;

Rechtssatz

Die Erteilung einer Auskunft (hier: über das Geburtsdatum einer in einem Exekutionstitel genannten Schuldnerin) ist

kein abgabepflichtiger Tatbestand iSd TP A 3 der Bundesverwaltungsabgabenverordnung.
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